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Inhalt: 1) Opfer am 1. Advent 1979 

2) Prüfungsordnung IV 
5) Dicnstnachrichten 

Opfer am 1. Advent 1979 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 19. Oktober 1979 
A 2 52.13-1 Nr. 14 

Das Opfer am 1. Advent, 2. Dezember 1979, wird auch in diesem Jahr für 
die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes unserer Landeskirche bestimmt. Die Pfarr-
ämter werden gebeten, dieses Opfer den Gemeinden zu empfehlen und folgen-
des abzukündigen: 

„Solange wir noch Zeit haben, woUen wir allen Menschen Liebe er-
weisen, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden 
sind" - heißt es im Galaterbrief (6,10). Durch dieses Bibelwort wollen 
wir uns erirmern lassen an die vielen evangelischen Christen, die in der 
Diaspora leben. 

In Latein-Amerika oder in den Staaten des Ostblocks, in West- und 
Süd-Europa oder auch in unserem Nachbarland Osterreich warten sie auf 
die Zeichen unserer Zuwendung. 

Sie sind dankbar für unsere Fürbitte, aber auch für Signale der Hilfe, 
die sie ermutigen, ihren evangehschen Glauben zu bekennen. 

Als Brücke zwischen den Diaspora-Gemeinden und uns will das 
Gustav-Adolf-Werk dienen: Hilfen werden vermittelt und Erfahrungen 
aus der Diaspora an uns weitergegeben. 

So wollen wir mit den Christen, die als Minderheit leben müssen, den 
Anruf hören: „Trau Dich, Christ zu sein!" 

Mit unserem Opfer am 1. Adventssonntag sollen wieder dringende 
Aufgaben der evangelischen Diaspora gefördert werden. 

Bd. 48 
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Es wird gebeten, den Ertrag des Opfers über die Bezirksopfersammelstellen 
an das Kassenamt des Gustav-Adolf-Werkes in Stuttgart (Postscheckkonto 
Stuttgart Nr. 23 79-701, B L Z 600 100 70, oder Girokonto Nr. 2 025 571 
bei der Landesgirokasse Stuttgart, B L Z 600 501 Ol) - nicht an die Kasse des 
Oberkirchenrats - zu überweisen. 

D . C l a ß 

Prüfungsordnung IV 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 9. Oktober 1979 
AZ 21.58 Nr. 1 

Nachstehend werden die Verordnung des Oberkirchenrats über die 1. Kirch-
hche Dienstprüfung für Teilnehmer am Lehrgang für den Pfarrdienst (PO IV) 
vom 18. Juh 1979 und die hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen (Erlaß 
des Oberkirchenrats vom 8. Oktober 1979) bekannt gemacht. Zur Erleichte-
rung der Handhabung sind die Ausführungsbestimmungen jeweils hinter den sie 
betreffenden Bestimmungen der Verordnung wiedergegeben. 

1. V . 
D r . D u m m l e r 
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Verordnung des Oberkirchenrats über die I. Kirchliche 
Dienstprüfung für Teihiehmer am Lehrgang für den Pfarr-

dienst (PO IV) 

vom 18. Juli 1979 

Aufgrund von § 7 5 i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Württ. Pfarrergesetzes 
vom 3. Juni 1977 wird nach Beratung gemäß § 39 Abs. 1 der Kirchenverfas-
sung verordnet: 

§ 1 
Zweck und Zahl der Prüfungen 

Die I. Kirchhche Dienstprüfung für Teilnehmer am Lehrgang für den Pfarr-
dienst dient dem Nachweis, daß der Bewerber entsprechend seiner Ausbildung 
im Lehrgang die für den Vorbereitungsdienst erforderhchen Kenntnisse und Fä-
higkeiten erworben hat. Sie wird gegen Ende eines jeden Lehrgangs abgehal-
ten. 

Ausfiihrungsbestimmungen 

(zu PO IV § 1) 
1. In der Prüfung soll der Lehrgangsteilnehmer nachweisen, daß er die grund-

legenden Fachkenntnisse und Fähigkeiten erworben hat und selbständig theolo-
gisch arbeiten kann. 

2. Die Prüfung wird im letzten Jahr des Lehrgangs abgehalten. Sie beginnt in 
der Regel mit der Prüfung im Fach Kirchengeschichte und endet mit der Prüfung 
in den Fächern Altes Testament, Neues Tesument und Systematische Theologie. 
In den dazwischen liegenden Monaten werden die Prüfungspredigt in einem öf-
fentlichen Gottesdienst sowie die Prüfungskatechese im Rahmen einer Schulsnm-
de gehalten. Der Prüfungsausschuß setzt die Termine fest. 

3. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden vom Oberkirchenrat im Be-
nehmen mit dem Leiter des Lehrgangs für den Pfarrdienst festgesetzt. 

§ 2 
Prüfungsort und Prüfungsausschuß 

(1) Die Prüfung findet in der Regel in Stuttgart statt. 
(2) Zum Prüfungsausschuß gehören neben Vertretern des Oberkirchenrats 

die hauptamtlichen Lehrer am Lehrgang sowie die nebenamtlichen Lehrkräfte, 
sofern sie an der Prüfung beteihgt sind. In Ausnahmefällen kann der Vorsitzen-
de weitere Mitglieder in den Prüfungsausschuß berufen und an der Prüfung be-
teiligen. 
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(3) Den Vorsitz im Prüfungsausschuß führt ein Vertreter des Oberkirchen-
rats. Die Geschäftsführung liegt beim Leiter des Lehrgangs. 

(4) Der Oberkirchenrat beruft für die mündhche Prüfung einen Beisitzer, 
der der jeweihgen Prüfungskommission mit beratender Stimme angehört und an 
der Schlußsitzung des Prüfungsausschusses beratend teünehmen soll. Er muß 
gehört werden und hat das Recht, die schrifthchen Arbeiten einzusehen. Der 
Beisitzer muß die II. Evang.-theol. Dienstprüfung oder die II. Kirchl. Dienst-
prüfung für ehemahge Teilnehmer am Lehrgang für den Pfarrdienst abgelegt 
haben und im Dienst der Landeskirche stehen. Das gleiche gilt für einen ersten 
sowie einen weiteren Stellvertreter, der im Verhinderungsfalle an seine Stelle 
tritt. Die Teilnehmer am Lehrgang körmen Vorschläge für die Berufung ma-
chen. 

(zu PO IV § 2) 
4. Zum Prüfungsausschuß gehören zwei Mitghedcr des Oberkirchenrats. In 

den Sitzungen des Prüfimgsausschusses und bei einzelnen Prüfungsvorgängen 
können sie sich vertreten lassen. 

5. Der Prüfungsausschuß und der Leiter des Lehrgangs nehmen die ihnen 
nach der Prüfungsordnung und den hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen 
übertragenen Aufgaben wahr. Im übrigen ist für die Organisation der Prüfimg 
und für alle Entscheidungen im Rahmen des Prüfungsverfahrens der Oberkir-
chenrat zuständig. 

6. Der Beisitzer für die mündliche Prüfung wird vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur mündlichen Prüfung und zur Schlußsitzung des Prüfimgs-
ausschusses eingeladen. Die Prüfung kann auch ohne den Beisitzer oder einen sei-
ner Stellvertreter stattfinden, wenn diese ordnungsgemäß eingeladen waren. 

§ 3 
Meldung zur Prüfung 

(1) Der Leiter des Lehrgangs meldet die Teilnehmer an einem Lehrgang mit 
den erforderhchen Unterlagen beim Oberkirchenrat zur Prüfung an. Der An-
meldung geht ein Lehrerkonvent voraus, zu dem der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses eingeladen wird. 

(2) Der Oberkirchenrat entscheidet über die Zulassung zur Prüfimg. 

(zu PO IV § 3) 

7. Der Leiter des Lehrgangs fordert die Lehrgangsteilnehmer rechtzeitig auf, 
um Zulassung zur Prüfung nachzusuchen. Das Gesuti ist an den Oberkirchenrat 
zu richten. Ihm ist ein Studienbericht beizufügen. Der Leiter des Lehrgangs gibt 
das Gesuch mit einer Stellungnahme des Lehrerkonvents an den Oberkirdienrat 
weiter. 
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§ 4 
Prüfungsfächer 

(1) Geprüft wird in folgenden Fächern: 
1. Altes Testament 
2. Neues Testament 
3. Kirchengeschichte 
4. Systematische Theologie 
5. Praktische Theologie (Predigt) 
6. Praktische Theologie (Katechese) 

(2) In den Prüfungsfächern nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 findet eine schrift-
liche und eine mündhche Prüfung statt. In der schriftlichen Prüfung werden 
mindestens drei Themen zur Wahl gestellt, von denen eines zu bearbeiten ist. In 
der mündlichen Prüfung werden die vom Prüfungsteilnehmer genannten 
Schwerpunkte berücksichtigt. 

(3) In den Prüfungsfächern des Absatzes 1 Nr. 5 und 6 ist vor der prakti-
schen Prüfung je eine schriftliche Ausarbeitung vorzulegen. 

(zu PO IV § 4) 

8. Die zum Prüfungsausschuß gehörenden Mitglieder des Lehrerkollegiums 
schlagen dem Oberkirchenrat die Aufgabenstellung für die schriftlichen und prak-
tischen Prüfungen vor. 

9. Vor Beginn der Prüfung sind die Teilnehmer durch den Aufsichtführenden 
auf die richtige Form der Ausarbeitung und insbesondere auf das Verbot des Ge-
brauchs unerlaubter Hilfsmittel hinzuweisen. 

10. Der Prüfungsausschuß bestimmt, welche Hilfsmittel gestattet sind. Nur 
die so bestimmten Hilfsmittel dürfen in den Prüfungsraum mitgebracht werden, 
soweit sie nicht vom Prüfungsausschuß zur Verfügung gestellt werden. Die Bü-
cher, die benützt werden, dürfen keine schriftHchen Einträge enthalten. 

11. Die Bearbeitungszeit für die schriftlichen Prüfungen beträgt in der Regel 
drei Stunden. Die Aufsicht führt der Leiter des Lehrgangs oder ein von ihm be-
auftragter Fachlehrer. Jeweils eine halbe Stunde und zehn Minuten vor Ablauf er-
innert er an die Frist. Nach deren Ablauf sind die Arbeiten abzuhefern, auch 
wenn sie nicht abgeschlossen sind. 

12. Der Aufsichtführende nimmt die Arbeiten von den einzelnen Teilnehmern 
vor ihrem Weggang in Empfang und stellt sie unverzüglich dem Erstberichter-
statter zu. 

1 3. Die schriftlichen Arbeiten werden von je zwei Berichterstattern gemein-
sam benotet. Erstberichterstatter ist der betreffende Fachlehrer, Zweitberichter-
statter ist der Lehrgangsleiter oder ein im Einzelfall vom Oberkircherurat be-
stimmter Berichterstatter. Die Berichterstatter sollen sich nach Möglichkeit auf 
eine gemeinsame Note einigen (vgl. auch Ziffer 21). Ergibt sich keine Überein-

Bd. 48 
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Stimmung, so entscheidet der Oberkirchenrat, ob ein weiterer Berichterstatter zu 
bestellen ist; die Note wird in diesem Fall vom Prüfimgsausschuß im Rahmen der 
Vorschläge endgültig festgesetzt. 

14. Der Oberkirchenrat legt die möghchen Schwerpunktgebiete auf Vor-
schlag des Lehrerkollegiums fiir jede mündliche Prüfung fest. Der Prüfimgsteil-
nehmer karm für jede mündliche Prüfimg ein Schwerpunktgebiet nennen. Der 
Teilnehmer muß in der Lage sein, seine Kenntnisse in den Gesamtzusammenhang 
des betreffenden Fachs einzuordnen. 

15. Hat ein Teilnehmer bei der schriftlichen Prüfung im Fach Systematische 
Theologie ein Thema aus dem Bereich der Dogmatik gewählt, so muß das 
Schwerpunktgebiet für die mündhche Prüfimg dem Bereich der Ethik entnom-
men sein; hat er umgekehrt bei der schriftlichen Prüfimg ein Thema aus dem Be-
reich der Ethik gewählt, so muß das Schwerpunktgebiet für die mündliche Prü-
fung dem Bereich der Dogmatik entnommen sein. 

16. An der mündhchen Prüfung nehmen teil der Fachlehrer als Erstprüfer, so-
wie als weitere Prüfer der Lehrgangsleiter oder ein im Einzelfall vom Oberkir-
chenrat bestimmter weiterer Prüfer, außerdem ein Vertreter des Oberkirchenrats. 
Den Vorsitz führt der Vertreter des Oberkirchenrats. Die Prüfungsdauer beträp 
in der Regel 20 Minuten. Die Teilnehmer werden einzeln geprüft. Gruppenprü-
fungen sind im Einverständnis mit den Teilnehmern bei entsprechender Verlän-
gerung der Prüfimgsdauer möglich. 

17. Die Prüfer bewerten die Prüfungsleistungen der mündlichen Prüfvmg ge-
meinsam mit einer Note nach § 6 (vgl. auch Ziffer 21). Können sich die Prüfer 
nicht einigen, so entscheidet der Prüfungsausschuß im Rahmen der Notenvor-
schläge. 

18. Der Lehrgangsleiter gibt den Teilnehmern den Text für die Predigt zehn 
Tage vor dem festgesetzten Predigttermin bekaimt. Der Teilnehmer fertigt eine 
schriftliche Ausarbeitung, zu der eine Exegese, eine Meditation und eine Predigt-
skizze gehören. Diese übergibt er dem Lehrgangsleiter zwei Tage vor dem Pre-
digttermin in dreifacher Ausfertigung. Die wörtlich ausgeschriebene Predigt ist 
unmittelbar vor Beginn des Gottesdienstes in dreifacher Ausfertigung abzugeben; 
sie bindet für die Ausführung selbst nicht. Für die Zusammensetzung der Prü-
fungskommission gilt Ziffer 16 Satz 1 und 2 entsprechend, wobei mindestens 
zwei Mitgheder der Kommission ordinierte Pfarrer sein müssen. Die Prüfer be-
werten die Predigt gemeinsam mit einer Note nach § 6, wobei der praktischen 
Durchführung gegenüber der schrifthchen Ausarbeitung doppeltes Gewicht zuge-
messen werden soll. Ziffer 17 Satz 2 findet Anwendung. 

19. Die Aufgabenstellung für die Katechese gibt der Lehrgangsleiter den 
Teilnehmern zehn Tage vor dem festgesetzten Unterrichtstermin bekannt. Der 
Teilnehmer fertigt eine schriftUche Ausarbeitung (Text- bzw. Themeninterpreta-
tion, didaktische Analyse und Stundenskizze), die er dem Lehrgangsleiter zwei 
Tage vor dem Unterrichtstermin in dreifacher Ausfertigung übergibt. Ein ge-
naues Stundenbild ist unmittelbar vor Unterrichtsbeginn in dreifacher Ausferti-
gung abzugeben; es bindet für die Durchführung nicht. Für die Zusammen-
setzung der Prüfungskommission gilt Ziffer 16 Satz 1 und 2 entsprechend. Die 
Prüfer bewerten die Katechese gemeinsam mit einer Note nach § 6, wobei der 
praktischen Durchführung gegenüber der schrifthchen Ausarbeitung doppeltes 
Gewicht zugemessen werden soU. Ziffer 17 Satz 2 findet Anwendung. Der Vor-
sitzende kann den Religionslehrer der Schulklasse zu der Prüfimgskatechese einla-
den und ihn an der Notengebung mit beratender Stimme beteihgen. 
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S 5 . 
Ordnungsverstoß, Versäumnis und Rücktritt 

Hinsichtlich der Folgen einer Täuschung oder eines sonstigen Ordnungsver-
stoßes, der Versäumnis und des Rücktritts, finden die §§ 9 und 10 der Verord-
nung über die I. Evang.-theol. Dienstprüfung vom 15. März 1977 (PO I ; Abi. 
47 S. 435 ff.) entsprechende Anwendung. 

(zu PO IV § 5) 
20. Entsprechend anzuwenden sind auch die Ziffern 29, 39 bis 43 der Aus-

führungsbestimmungen zur PO I, wobei an die Stelle des Ephorats der Evang. 
Oberkirchenrat tritt. 

§ 6 
Bewertung und Prüfungszeugnis 

(1) Die Prüfimgsleistungen werden wie folgt bewertet: 
sehr gut (1) = eine besonders hervorragende Leistung 
gut (2) = eine erhebhch über dem Durchschnitt hegende Lei-

stung 
befriedigend ( ' ) = Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnitt-

hchen Anforderungen entspricht 
ausreichend (4) = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnitt-

hchen Anforderungen entspricht 
nicht ausreichend (5) = eine Leistung mit erheblichen Mängeln. 

(2) In den einzelnen Prüfungsfächern werden Fachnoten erteilt. Besteht die 
Fachprüfung aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil, so wird hieraus 
der Durchschnitt errechnet. 

(3) Ist die Prüfung bestanden, so wird eine Gesamtnote erteilt. Zur Feststel-
lung der Gesamtnote wird aus den nach Absatz 2 errechneten Durchschnitts-
werten der Gesamtdurchschnitt errechnet. Der Prüfungsausschuß kann die ge-
samten Studienleistungen des Bewerbers zu dessen Gunsten berücksichtigen. Zu 
diesem Zweck kann er die Summe der einzelnen Durchschnittswerte höchstens 
um die Zahl zwei vermindern. 

(4) Die Fachnoten und die Gesamtnote lauten: 
bei einem Durchschnitt bis 1,50 sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 gut 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4 ,00 ausreichend 

bei einem Durchschnitt unter 4 ,00 lautet die Fachnote „nicht ausreichend". 
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(5) Bewerber, die die Prüfling bestanden haben, erhalten ein Zeugnis. Ihre 
Namen werden amtUch veröffenthcht. 

(zu PO IV § 6) 
21. Die einzelnen Prüfungsleistungen können mit Zwischennoten (halben 

Noten) bewertet werden. 
22. Die Ergebnisse der einzelnen Prüfimgsleistungen, die Fachnoten und die 

Gesamtnote werden in eine Liste eingetragen, welche die an der Schlußsitzung 
beteiligten Mitgheder des Prüfungsausschusses unterzeichnen. 

23. Das Prüfungszeugnis wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und vom Landesbischof unterzeichnet. 

S 7 
Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Bewerber zweimal weniger 
als die Fachnote „ausreichend" erreicht hat. Hat er einmal die Fachnote „aus-
reichend" nicht erreicht, so ist die Prüfung bestanden, wenn eine der Noten 
mindestens „befriedigend" lautet, und der Prüfungsausschuß nicht eine Nach-
prüfung in dem betreffenden Fach anordnet. 

(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält hierüber schrifthchen Be-
scheid. 

(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, so entscheidet der Oberkirchenrat, ob 
imd gegebenenfalls wann die Prüfung oder einzelne Prüfungsleistungen wie-
derholt werden können. Wird die Wiederholung einzelner Prüfungsleistungen 
zugelassen, so ist die Prüfung bestanden, wenn der Bewerber in jeder dieser 
Prüfungsleistungen mindestens die Fachnote „ausreichend" erreicht hat; in die 
Errechnung der Gesamtnote werden die bisher mit mindestens „ausreichend" 
bewerteten Prüfungsleistungen eingerechnet. 

§ 8 
Einwendungen gegen das Prüfungsverfahren 

Erscheint das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß, so können dagegen 
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder seinem Stellvertreter innerhalb 
48 Stunden nach Beendigung des Prüfungsvorgangs Einwendungen erhoben 
werden. Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter entscheidet innerhalb weiterer 
24 Stunden über den Einspruch. Wird ihm stattgegeben, so ist der entsprechen-
de Prüfimgsvorgang möghchst bald zu wiederholen. 

(zu PO IV § 8) 
24. Handelt es sich bei dem zu wiederholenden Prüfungsvorgang um eine 

mündliche Prüfung, so sollen neue Prüfer bestimmt werden. Wird eine Klausur 
beanstandet, so wird die Wiederholung dieser Prüfungsieistimg in der Regel auf 
die Person des Beschwerdeführers beschränkt. 

BA 48 
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§ 9 
Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb eines Jahres nach Abschluß des Prüfungsverfahrens ist dem Bewer-
ber auf schriftlichen Antrag Einsicht in die ihn betreffenden Prüfungsakten zu 
gewähren. 

§ 10 
Aufnahme in den Kirchendienst 

Das Bestehen der Prüfung begründet keinen Anspruch auf Aufnahme in den 
Kirchendienst. Über die Aufnahme entscheidet der Oberkirchenrat nach bestan-
dener Prüfung. 

§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Stuttgart, den 8. Okt. 1979 D . C l a ß 

B l 48 
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S p r e c h z e i t e n d e s O b e r k i r c h e n r a t s : nur Montag, Mittwoch und Freitag von 
9 — 11 Uhr, wobei unvorhergesehene Verhinderung der Berichterstatter des Oberkirchenrats in 
Kauf genommen werden muß. Vorherige rechtzeitige Anmeldung eines Besuches ist in jedem 
Fall erwünscht. Außerhalb der Sprechzeiten dürfen Besucher nicht damit rechnen, daß sie emp-
fangen werden können. 
Der Oberkirchenrat bittet, während der Sprechstunden telefonische Anrufe bei den Berichter-
stattern auf dringende Angelegenheiten zu beschränken. 
Amtsblatt: Laufender Bezug nur durch das Sekretariat des Evang. Oberkirchenrats. Bezugspreis 
vierteljährhch 2,50 D M einschließlich Porto- und Versandkosten. 
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge kötmen vom Sekretariat des Evang. Oberkir-
chenrats — soweit noch vorrätig — bezogen werden. 
A n s c h r i f t e n : Evang. Oberkirchenrat, Postfach 92, Gänsheidestr. 2 und 4, 7000 Stutt-
gart 1, Fernsprecher (07 11) 21 4 9 — 1 . 

K o n t e n der K a s s e des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 

Nr. 153i Landesbank (Girozentrale) Stuttgart B L Z 600 500 00 
Nr. 2 003 22 5 Landesgirokasse Stuttgart B L Z 6 0 0 501 Ol 
Nr. 9050-708 Postscheckamt Stuttgart B L Z 600 100 70 




